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Untersuchungsstellen nach Untersuchungsstellen nach 
TrinkwVTrinkwV

�� Eigenuntersuchungen durch von der Eigenuntersuchungen durch von der 
obersten Landesbehobersten Landesbehöörde gelistete rde gelistete 
Untersuchungsstellen Untersuchungsstellen ((§§ 15 Abs. 4)15 Abs. 4)

�� ÜÜberwachungsuntersuchungen durch berwachungsuntersuchungen durch 
von der obersten Landesbehvon der obersten Landesbehöörde rde 
bestellte Stellen (bestellte Stellen (§§ 19 Abs. 2)19 Abs. 2)



Untersuchungsstellen nach Untersuchungsstellen nach 
TrinkwVTrinkwV

�� Untersuchungsstellen mUntersuchungsstellen müüssen fssen füür r 
Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen 
einschlieeinschließßlich Probenahme lich Probenahme 
akkreditiert seinakkreditiert sein ((§§ 15 Abs. 4,15 Abs. 4,
§§ 19 Abs. 2)19 Abs. 2)



Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� Landesliste enthLandesliste enthäält z. Zt. 59 Labore, wird lt z. Zt. 59 Labore, wird 
laufend aktualisiertlaufend aktualisiert

�� VerVerööffentlichung summarisch im ffentlichung summarisch im 
Staatsanzeiger BadenStaatsanzeiger Baden--WWüürttemberg und im rttemberg und im 
Internet (Internet („„www.mlr.badenwww.mlr.baden--wuerttemberg.dewuerttemberg.de““, , 
Themen: Themen: „„Verbraucherschutz, ...Verbraucherschutz, ...““, , 
„„TrinkwasserTrinkwasser““, , „„Infomaterial/DownloadsInfomaterial/Downloads““))



Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� §§ 15 Abs. 4: Mindestens einmal j15 Abs. 4: Mindestens einmal jäährlich hrlich 
erfolgreiche Teilnahme an externen QSerfolgreiche Teilnahme an externen QS--
Programmen (Ringversuche)Programmen (Ringversuche)

�� z.Zt. in Badenz.Zt. in Baden--WWüürttemberg je ein rttemberg je ein 
erfolgreicher Ringversuch jerfolgreicher Ringversuch jäährlich (fhrlich (füür r 
Chemie und Mikrobiologie) erforderlichChemie und Mikrobiologie) erforderlich

�� Anpassung an Empfehlungen des UBA vom Anpassung an Empfehlungen des UBA vom 
November 2002 (Mikrobiologie) und vom November 2002 (Mikrobiologie) und vom 
Dezember 2003 (Chemie) evtl. kDezember 2003 (Chemie) evtl. küünftignftig



Bestellte Stellen nach Bestellte Stellen nach §§ 19 19 
Abs. 2 TrinkwV 2001Abs. 2 TrinkwV 2001

�� Amtliche Amtliche 
ÜÜberwachungsuntersuchungen des berwachungsuntersuchungen des 
GesundheitsamtsGesundheitsamts

�� Bestellung durch Schreiben des MLR Bestellung durch Schreiben des MLR 
vom 23.06.2004 an die zustvom 23.06.2004 an die zustäändigen ndigen 
BehBehöörden und an die rden und an die 
UntersuchungsstellenUntersuchungsstellen



Bestellte Stellen nach Bestellte Stellen nach §§ 19 19 
Abs. 2 TrinkwV 2001Abs. 2 TrinkwV 2001

�� ffüür Wasserversorgungsanlagen, die unter die r Wasserversorgungsanlagen, die unter die 
EGEG--Berichtspflicht fallen (d.h. aus denen Berichtspflicht fallen (d.h. aus denen 
mehr als 1.000 mmehr als 1.000 m33 Wasser pro Tag Wasser pro Tag 
entnommen oder mit denen mehr als 5.000 entnommen oder mit denen mehr als 5.000 
Personen versorgt werden), das jeweilige Personen versorgt werden), das jeweilige 
Chemische und VeterinChemische und Veterinääruntersuchungsamt; runtersuchungsamt; 
ffüür Fernwasserversorgungen das r Fernwasserversorgungen das 
RegierungsprRegierungsprääsidium Stuttgart sidium Stuttgart 
(Landesgesundheitsamt) (Landesgesundheitsamt) 



Bestellte Stellen nach Bestellte Stellen nach §§ 19 19 
Abs. 2 TrinkwV 2001Abs. 2 TrinkwV 2001

�� ffüür alle r alle üübrigen Fbrigen Fäälle (einschlielle (einschließßlich der lich der 
Untersuchungen von Untersuchungen von 
Hausinstallationen) die Hausinstallationen) die 
Untersuchungsstellen der Landesliste Untersuchungsstellen der Landesliste 
nach nach §§ 15 Abs. 4 TrinkwV 2001 und die 15 Abs. 4 TrinkwV 2001 und die 
Chemischen und Chemischen und 
VeterinVeterinääruntersuchungsruntersuchungsäämtermter



Bestellte Stellen nach Bestellte Stellen nach §§ 19 19 
Abs. 2 TrinkwV 2001Abs. 2 TrinkwV 2001

�� die amtliche die amtliche ÜÜberwachungsuntersuchung berwachungsuntersuchung 
darf vom Gesundheitsamt nicht bei der darf vom Gesundheitsamt nicht bei der 
bestellten Stelle beauftragt werden, die bestellten Stelle beauftragt werden, die 
bereits die Eigenuntersuchungen bereits die Eigenuntersuchungen 
durchgefdurchgefüührt hathrt hat

�� Verzicht auf amtliche Verzicht auf amtliche 
ÜÜberwachungsuntersuchungen mberwachungsuntersuchungen mööglich, glich, 
wenn die Eigenuntersuchung von einer wenn die Eigenuntersuchung von einer 
bestellten Stelle durchgefbestellten Stelle durchgefüührt wurde hrt wurde undund
diese vom Wasserversorgungsunternehmer diese vom Wasserversorgungsunternehmer 
unabhunabhäängig ist (ngig ist (§§ 19 Abs. 2 Satz 2)  19 Abs. 2 Satz 2)  



KKüünftige Verwaltungsvorschrift nftige Verwaltungsvorschrift 
ffüür Listung und Bestellungr Listung und Bestellung

�� z. Zt. in Arbeit, Verbandsanhz. Zt. in Arbeit, Verbandsanhöörung wurde rung wurde 
durchgefdurchgefüührt, einzelne hrt, einzelne ÄÄnderungen noch nderungen noch 
erforderlicherforderlich

�� regelt die Voraussetzungen, die die regelt die Voraussetzungen, die die 
Untersuchungsstellen fUntersuchungsstellen füür eine Listung erfr eine Listung erfüüllen llen 
mmüüssen;ssen;

�� Klarstellung, dass eine bestellte Stelle fKlarstellung, dass eine bestellte Stelle füür das r das 
Gesundheitsamt als Verwaltungshelfer tGesundheitsamt als Verwaltungshelfer täätig tig 
wird, da es sich um amtliche wird, da es sich um amtliche 
ÜÜberwachungsuntersuchungen handelt;berwachungsuntersuchungen handelt;



KKüünftige Verwaltungsvorschrift nftige Verwaltungsvorschrift 
ffüür Listung und Bestellungr Listung und Bestellung

�� zwischen dem Gesundheitsamt, der zu zwischen dem Gesundheitsamt, der zu 
üüberprberprüüfenden Wasserversorgung und der fenden Wasserversorgung und der 
Untersuchungsstelle sollte eine gewisse Untersuchungsstelle sollte eine gewisse 
rrääumliche Numliche Näähe bestehen;he bestehen;

�� ffüür den Antrag auf Bestellung wird ein r den Antrag auf Bestellung wird ein 
Musterschreiben vorgegeben;Musterschreiben vorgegeben;

�� ein Mustervertrag ein Mustervertrag üüber die ber die 
ÜÜberwachungsuntersuchungen nach berwachungsuntersuchungen nach §§ 19 19 
Abs. 2 Satz 1 TrinkwV 2001 zwischen der Abs. 2 Satz 1 TrinkwV 2001 zwischen der 
unteren Verwaltungsbehunteren Verwaltungsbehöörde und einer rde und einer 
bestellten Untersuchungsstelle wird bestellten Untersuchungsstelle wird 
vorgegeben vorgegeben 



KKüünftige Verwaltungsvorschrift nftige Verwaltungsvorschrift 
ffüür Listung und Bestellungr Listung und Bestellung

�� die Untersuchungsstelle hat eine die Untersuchungsstelle hat eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung zur ausreichende Haftpflichtversicherung zur 
Deckung etwaiger ErsatzansprDeckung etwaiger Ersatzansprüüche auch im che auch im 
Falle leichter FahrlFalle leichter Fahrläässigkeit abzuschliessigkeit abzuschließßen en 
und nachzuweisen;und nachzuweisen;

�� die Untersuchungsstelle muss etwaige die Untersuchungsstelle muss etwaige 
Interessenskollisionen von sich aus offen Interessenskollisionen von sich aus offen 
legen und ihre Erreichbarkeit gewlegen und ihre Erreichbarkeit gewäährleisten.hrleisten.


